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haben im Rahmen der XIV. Konferenz der CALRE vom 3. bis 5. Oktober 2010 in Trient, Italien, einvernehmlich (bei einer Enthaltung der Versammlung von Madrid – Spanien) folgende Erklärung beschlossen:
Erklärung von Trient 2010

        Wie man zu Subsidiaritätsakteuren wird

1. Ausgangspunkt
Die Präsidenten der europäischen regionalen Versammlungen mit Gesetzgebungsbefugnis begrüßen die Verabschiedung des Lissaboner Vertrages zur Stärkung der Europäischen Union und die Institutionalisierung der mehrstufigen Regierungsgewalt (multi-level-governance). 

Das Inkrafttreten des Lissaboner Vertrages stellt einen Beweis der Willensstärke der Europäischen Union in der Errichtung einer besseren Zukunft für die europäische Bevölkerung dar und ist ein lang ersehntes Ziel der CALRE. Die Notwendigkeit seiner Durchführung wurde ausdrücklich in der Erklärung von Innsbruck aus dem Jahr 2009 genannt. 
Die CALRE begrüßt ausdrücklich das Subsidiaritätsprotokoll des Vertrages von Lissabon, in dem – zum ersten Mal in den europäischen Verträgen – die regionalen Versammlungen mit Gesetzgebungsbefugnis erwähnt werden. In diesem Zusammenhang erwarten die Präsidenten, dass die nationalen Parlamente die regionalen Versammlungen mit Gesetzgebungsbefugnis angemessen am Frühwarnsystem zur Subsidiaritätskontrolle beteiligen.
2. Die CALRE und ihre Rolle im Pre-Lissabon Europa

Die regionale Bewegung in Europa geht zurück auf die späten 80er Jahre. Ab dem Jahr 1986 gewann das Modell der regionalen Gesetzgebungsversammlungen wegen seiner Effizienz und Transparenz in Europa zunehmend an Bedeutung. Die CALRE verbindet tief verwurzelte Gesetzgebungsversammlungen, wie die deutschen und österreichischen Landtage, und jüngere Realitäten, wie etwa die belgischen Gemeinschaften, welche festgestellt haben, wie ein dezentrales institutionelles Modell die Verwaltung eines Territoriums positiv beeinflusst. 

In der Salzburger Erklärung von 1998 schrieb die CALRE: „Regionen sollten das Recht haben, ihre Gesetzgebungsbefugnisse im Prinzip der Subsidiarität zu verteidigen.“

Die gezeigte Haltung wurde perfekt in Einklang mit dem Modell der sogenannten „subnationalen Mobilisierung“ gebracht, dessen theoretische Grundlage von Liesbet Hooghe entwickelt wurde, und erhielt später einen erheblichen Anteil aufgrund der Struktur und der Organisation der EU. Einige Regionen haben entschieden, sich aktiv an der europäischen Politik zu beteiligen, um zu einem beeinflussenden Faktor zu werden. Die Mobilisierung geschah durch mehr oder weniger umfangreiche Wege. Sie hatte aber immer das Ziel, die Beziehung mit der Europäischen Kommission zu stärken. 

Möglicherweise entwickelten sich die Dinge ab dem Jahr 1998 nicht so schnell, wie sie es gekonnt hätten: Der Ausschuss der Regionen hat noch keine rechtsverbindliche Funktion erreicht und viele regionale Verbände haben gesehen, dass ihre Macht durch ein unkoordiniertes Vorgehen, welches aufgetreten ist und korrigiert werden muss, geschwächt wurde. Nichtsdestotrotz unterstützt die CALRE weiterhin die Arbeit des Ausschusses der Regionen, welche eine große Rolle in der Entwicklung der politischen Erkenntnis für die Notwendigkeit einer lokalen und regionalen Mitsprache innerhalb des EU-Rahmens spielt.
Der Grund für das unkoordinierte Vorgehen kann entweder in der übertriebenen individualistischen Einstellung vieler Regionen liegen oder in der sich überlappenden Arbeit von vielen regionalen Verbänden: Es ist wahrscheinlich, dass die Erhöhung von unkoordinierten Botschaften die Einflussmöglichkeiten geschwächt haben. Der „individuelle Ansatz“ könnte zwar zur Durchsetzung eines sehr spezifischen Interesses wirksam sein, ist aber schwächer als das koordinierte Vorgehen im Hinblick auf ein breiteres Themenfeld und dies umso mehr aufgrund der Funktionsweise der Beratungsgremien der Europäischen Union. Der Ausschuss der Regionen begann, dieses Phänomen durch die Institution der Sitzung der Verbände, die einen sehr bedeutenden Moment des Vergleichs und der gegenseitigen Bereicherung für die regionalen Vertreter darstellt, zu korrigieren, um die Fragmentierung der Wortmeldungen zu reduzieren. 

Regionen mit Gesetzgebungsbefugnis haben ihre Fähigkeit bewiesen, auf ein sich kontinuierlich entwickelndes institutionellen System wie das der Europäischen Union zu reagieren. Des Weiteren haben sie größtenteils ihre Funktionsfähigkeit im Hinblick auf den Rechtsetzungsprozess durch die direkte Umsetzung von mehr als 70 Prozent der europäischen Richtlinien bewiesen
. Und obwohl statistisch keine unmittelbare Verbindung zwischen der Lobbyarbeit und ihrem Einfluss nachgewiesen werden kann, haben die Auswirkungen ausgereicht, um die Regionen von der Notwendigkeit eines gemeinsamen europäischen Vorgehens zu überzeugen. 

Nach dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon werden wir mit der Diskussion darüber beginnen, dass Regionen mit Gesetzgebungsbefugnis nicht allein ihre Vorrechte verteidigen, sondern aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit für die Bedürfnisse vor Ort und ihrer starken Beziehung mit der europäischen Geschichte als institutionelles Modell für Europa insgesamt in Betracht bezogen werden. 
3. Die Rolle von CALRE im sich kontinuierlich entwickelnden System der EU 

Die CALRE wurde in dem sich von unten nach oben aufbauenden europäischen Prozess zu einer Institution, welche die allgemeinen Interessen der Regionen mit Gesetzgebungsbefugnissen in Brüssel im letzten Jahrzehnt zum Ausdruck gebracht hat. 
Die CALRE ist sich der Rolle ihrer Mitglieder bei der Durchführung der europäischen Gesetzgebung bewusst und wird jede Initiative zur Förderung der wirksamen Umsetzung von EU-Recht unterstützen. 

Während dieses Jahrzehnts haben viele andere regionale Verbände mit ihren Tätigkeiten in Brüssel begonnen oder diese fortgesetzt und dabei häufig die gleichen grundlegenden Interessen wie die CALRE vertreten. Deshalb möchte die CALRE ab jetzt seinen Schwerpunkt auf den institutionellen und gesetzgebenden Rahmen legen: Die Verbesserung unserer Leistungsfähigkeit ist der beste Berechtigungsnachweis, um im immer wichtiger werdenden europäischen Prozess von größerer Bedeutung zu sein und um die Stärkung der Rolle der regionalen Gesetzgebungsversammlungen in der EU voranzutreiben. Die Existenz der regionalen Gesetzgebungsversammlungen schwächt einen der stärksten Kritikpunkte über die EU: Das Demokratiedefizit.
Die CALRE stimmt ihre Erkenntnisse aufeinander ab, um die möglichen Ineffizienzen der unterschiedlich arbeitenden Umfelder der Gesetzgebungsversammlungen zu beheben und für das Modell der regionalen Gesetzgebungsversammlungen als das wahre Vorbild zur Umsetzung der Politikfelder der Europäischen Union zu werben. Ein Vorbild, das als Ziel ein mehrstufiges Regierungssystem haben sollte, in welchem die regionale Ebene eine demokratische Legitimation und eine parlamentarische Funktion besitzt. 

Die CALRE möchte außerdem die Förderung von grenzüberschreitenden und länderübergreifenden Programmen stärken, welche häufig bei der Überwindung von institutionellen Ermüdungen geholfen und finanzielle Mittel, durch die Belebung der Wirtschaft und des sozialen und kulturellen Austausches, mobilisiert hat. Denn obwohl die Intensität und Effektivität territorialer Zusammenarbeit in hohem Maße variiert und der größte Einfluss sich auf Regionen erstreckt, in denen Integration und Zusammenarbeit innerhalb eines vorher vorhandenen politischen oder strategischen Rahmens ohnehin schon gut entwickelt sind (z. B. die Ostsee, das Gebiet der Beneluxstaaten), ist grenzüberschreitende Kooperation eine bedeutendes Mittel, um neue Beziehungen zwischen der europäischen Bevölkerung und den Territorien zu fördern und zu etablieren.
4. Die Position der CALRE zu Europa 2020

Die CALRE möchte zunächst dem Präsidenten der Europäischen Kommission, José Manuel Barroso, für die Antwort auf unsere Anliegen zu den Strategiepapieren zu Europa 2020 danken. 
Kohäsionspolitik spielt beim Erreichen der Ziele von Europa 2020 eine wichtige Rolle, speziell bei der Definition, wie ein Ausgleich zwischen wirtschaftlicher, sozialer und umweltpolitischer Dimension besser erreicht werden kann. Es gibt eine breite Unterstützung für die Fortführung einer EU-weiten Kohäsionspolitik in Form regionaler Programme.        
Die CALRE glaubt, dass ein ganzheitlicher und regionaler Ansatz, welcher auf einer mehrstufigen Governance basiert, die einzig wirksame Lösung ist, um einen wirklichen politischen Erfolg zu erzielen. Der „Barca-Bericht“, welcher spezielle Änderungen an der Kohäsionspolitik vorschlägt, um sie effizienter zu machen, sollte dabei berücksichtigt werden. Des Weiteren sollte die CALRE über die Notwendigkeit von innovativen Anstößen auch über manchmal riskante Projekte durch das Angebot speziellen regionalen Sachverstandes nachdenken. 
Die Tatsache, dass der derzeitige Aufbau der Strategie von Europa 2020 einem thematischen und sektoralen Ansatz folgt, wird für nicht zufriedenstellend gehalten. Denn es hindert kommunale und regionale Gebietskörperschaften daran, sich sowohl mit der Erstellung und der Ausführung des nationalen Reformprogramms als auch mit den Leuchtturminitiativen zu befassen. Die CALRE unterstützt nachhaltig einige aktuelle Grundprinzipien der Kohäsionspolitik, wie die langfristige Programmplanung, die Zusätzlichkeit und die Bewertungsprinzipien. Das heißt, dass die Kohäsionspolitik auch in Zukunft allen Regionen zugutekommen muss, einschließlich den Regionen, die schon heute einen wichtigen Beitrag für Innovation und Produktivität leisten. Dies wird die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union insgesamt verbessern. Die CALRE unterstützt nachdrücklich Makro-Regionen als breitere geographische Einheit, welche zu funktionalen Räumen werden, die Verwaltungsgrenzen überschreiten und die sich zusammenschließen, um gemeinsame Probleme zu lösen.
Die CALRE ist der Auffassung, dass die unzureichende Anerkennung der Schlüsselrolle der lokalen und regionalen Akteure bei der Bereitstellung und Vermittlung der Lissabon-Strategie korrigiert werden sollte. Regionale Parlamente und gesetzgebende Versammlungen in ganz Europa sind aktiv an der Verabschiedung der EU-Strategien beteiligt, insbesondere durch ihre Kontrolle und ihre Umsetzung in der Sub-Ebene der Mitgliedsstaaten: Unsere Rolle sollte nicht nur anerkannt werden, sondern verdient auch ein stärkeres Engagement in der von unten nach oben verlaufenden Entwicklung der EU.
Die CALRE ist bereit, die Entwicklung der Regionalisierung in den mittel- und osteuropäischen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zu beobachten und – wenn angemessen – die Regionen mit sich entwickelnden Gesetzgebungsbefugnissen einzuladen, aktiv in der CALRE mitzuarbeiten.
5. Die CALRE über die Umsetzung des territorialen Zusammenhalts als (neues) Ziel    
Der territoriale Zusammenhalt spielt bei den meisten EU-Politiken eine Rolle. Deshalb glaubt die CALRE, dass bei der Umsetzung sowohl die Anwendung gesetzgebender Instrumente (Bewertung der territorialen Auswirkungen der wichtigsten sektoralen Reformen) als auch finanzieller Instrumente (Solidaritätsprinzip kombiniert mit dem Effizienzprinzip) mobilisiert werden sollten.
Der territoriale Zusammenhalt erfordert eine bessere Koordinierung der EU-Politiken und die Unterstützung durch integrierte Strategien anhand eines einschlägigen Maßstabs, den Be-richterstatter Francesco Barca in seinen Schlussfolgerungen beschrieben hat. 
Bei der Umsetzung dieser Politiken hat die EU-Kommission den Staaten stets viel Freiheit gelassen, um deren Kompetenz bei Umsetzung in das nationale Recht zu stärken, wodurch sich das System zu einem bürokratischen Dschungel für lokale und regionale Behörden entwickelt hat.   
Jede Übertreibung und jedes Übermaß an Gesetzgebung führen zu einer Hemmung seiner Anwendung: Zum Beispiel gibt es mehrere Instrumente, wie den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ), die deswegen nicht richtig arbeiten. Die CALRE lehnt die Auffassung der Kommission ab, dass dies eine unvermeidliche Folge der mangelnden Kompetenzen der EU in bestimmten Bereichen ist. Die CALRE betont, dass die umfassendere Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips, wie es eindeutig in Artikel 5 Abs. 3 EU-Vertrag
 heißt, Standard werden muss. Dadurch würde vermieden, dass Mitgliedsstaaten einer vielfachen Belastung bei der regionalen, nationalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ausgesetzt sind. Dies kann geschehen, da es für eine korrekte Umsetzung eines EU-Ziels erforderlich ist. Alle Lasten, die eine korrekte Funktion der territorialen Zusammenarbeit noch verhindern, müssen beseitigt werden. Dies gilt auch für die regional auferlegten Belastungen. Denn Barca behauptet: „…Kohäsionspolitik sollte per Definition auf bestimmte Orte
 und bestimmte Bevölkerungsgruppen ausgerichtet werden, die nur eine Teilmenge der „Regionen“ und Bevölkerung sind…“.
Die CALRE glaubt auch daran, dass ein Anreizsystem für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Regionen mit unterschiedlichem Bruttosozialprodukt eingeführt werden sollte. Ein solches System sollte Faktoren wie alternde Bevölkerung, demographischer Rückgang und die Siedlungsstruktur berücksichtigen.
6. Die CALRE über den künftigen EU-Haushalt
Die CALRE räumt ein, dass im Rahmen der Wirtschaftskrise die lokalen und regionalen Finanzmittel größeren Zwängen unterliegen und ist der Auffassung, dass die allgemeine wirtschaftliche Situation von der EU-Kommission bei der Unterbreitung ihrer Vorschläge für den künftigen EU-Haushalt und die neuen Ressourcen sorgfältig bewertet werden sollte. Zu diesem Zweck sollte im künftigen EU-Haushalt eine Übergangshilfe für Regionen vorgesehen werden, die aus der Kategorie Kohäsionsregionen herausfallen und erstmals in die Kategorie wettbewerbsfähiger Regionen aufgenommen werden.
Die CALRE betont, dass der EU-Haushalt nicht gekürzt werden soll, jedoch sollten die vorhandenen Ressourcen innerhalb eines kohärenten gesetzlichen Rahmens effektiver genutzt werden.
Die CALRE stimmt der Auffassung des Ausschusses der Regionen zu, dass der integrierte und territoriale Ansatz seine Wirksamkeit unter Beweis gestellt hat und dass der Aufbau des Haushalts diese Ansätze möglichst wiederspiegeln sollte. Die CALRE zielt damit auf ein Haushaltsprogramm ab, das eine enge Koordinierung der finanziellen Mittel vorsieht, auch wenn verschiedene Programme betroffen sind. Zur weiteren Verbesserung der Effizienz sollte der nächste Haushalt einer sorgfältigen Revision unterzogen werden was seine Leistungsfähigkeit angeht, da die Festlegung der Mittel deren Nutzung behindert und übergeordnete Ziele deswegen nicht erreicht werden. 

Die CALRE ist der Auffassung, dass das Ergebnis der Überarbeitung der Budgetplanung entscheidend sein wird für die optimale Entwicklung in den sogenannten „neuen Bereichen“: Klimawandel, Energieeffizienz und Wissensgesellschaft, alles Aufgabenfelder, auf denen sich viele Regionen engagieren wollen. Jegliches Engagement der EU muss jedoch daran genmessen werden, dass ein europäischer Mehrwert erzielt wird.
7. Fazit

Die CALRE betont, dass Regionen mit Gesetzgebungskompetenzen die Legitimität besitzen, aktiv am europäischen Entscheidungsprozess mitzuwirken. Die nationalen Parlamente müssen daher die Regionalparlamente mit Gesetzgebungsbefugnis wirksam in das Subsidiaritätsfrühwarnsystem des Lissabon-Vertrages einbinden. Die Europäische Kommission ist aufgerufen, sich mit dem im Rahmen des Frühwarnsystems abgegebenen Stellungnahmen eingehend auseinanderzusetzen und den Dialog mit den nationalen und regionalen Parlamenten zu intensivieren.   
Die CALRE ist sich bewusst, dass es noch ein langer Weg ist, die besten Rahmenbedingungen für die Europäische Union zu entwickeln und dass die Wirksamkeit der Rolle der regionalen gesetzgebenden Versammlungen erhöht werden kann. Die CALRE wird ihre Bemühungen bei der Analyse der besten Praktiken zur Umsetzung der EU-Gesetzgebung fortsetzen, entsprechend den jeweiligen Kompetenzen, über die ihre Mitglieder nach der nationalen Gesetzgebung verfügen. Dazu wird die CALRE insbesondere das Instrument der Gesetzesfolgenabschätzung einsetzen.

Die CALRE ist bereit, an der Förderung des institutionellen Modells der gesetzgebenden Versammlungen mitzuwirken, gerade bei der Institutionenbildung und freut sich über die dazu erreichte Vereinbarung mit dem Europarat.  
Die CALRE ist entschlossen, ihre Arbeit fortzusetzen und die Rolle der Regionen, insbesondere durch die Förderung, den Schutz und die Entwicklung des institutionellen Modells der  regionalen Versammlungen mit Gesetzgebungsbefugnis, welches ihr Leitstern ist, zu verbessern.          

� Derzeit setzen die Regionen mit Gesetzgebungskompetenzen mehr als 70 Prozent der EU-Gesetzgebung um, ohne dabei ihre nationalstaatlichen Strukturen durchlaufen zu müssen. Für das Jahr 2010 lässt die EPSI (europäische Informationsplattform des öffentlichen Sektors) vermuten, dass die Mitgliedsstaaten es in dem Umsetzungsprozess geschafft haben, die Zahl der nicht ordnungsgemäß umgesetzten Richtlinien zu reduzieren. Leider enthalten diese Angaben keine Informationen darüber, inwieweit diese Reduzierung auf regionale Gesetzgebungsversammlungen zurückgeht.


 (http://www.epsiplus.net/news/news/eu_transposition_delays)      


� Lissaboner Vertrag, Art. 5 Abs.3: „Nach dem Grundsatz der Subsidiarität, wird die EU in Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit die Ziele der vorgeschlagenen Maßnahmen nicht ausreichend durch die Mitgliedsstaaten, weder auf zentraler oder auf regionaler und lokaler Ebene,  erreicht werden und wegen ihres Umfangs oder wegen der Wirkung der vorgeschlagenen Maßnahme besser auf Unionsebene erreicht werden können.“  


� Diese Prämisse erlaubt „Orte“ als etwas zu definieren, das größer als Regionen sein könnte und nicht unbedingt innerhalb der Grenze eines bestimmten Mitgliedstaats liegt.   





1

